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Das Recht auf kostenlose Kopie
Patienten haben umfangreiche Auskunftsrechte. Diese ergeben sich aus 
 unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen, die sich teilweise widerspre-
chen. Besonders deutlich zeigt sich dieser Widerspruch anhand der Frage, ob 
 Gesundheitseinrichtungen für die Anfertigung von Kopien der Patientenakte 
eine Kostenerstattung verlangen können oder die Kopien kostenlos erstellt 
werden müssen.

Sven Venzke-Caprarese

Recht auf kostenpflich-
tige Kopie nach BGB und 
Berufsordnung

Aus § 630g BGB ergibt sich, dass 
Patienten grundsätzlich ein Recht auf 
Einsicht in die vollständige, sie betref-
fende Patientenakte haben. In diesem 
Rahmen können auch elektronische 
Abschriften von der Patientenakte ver-
langt werden und nach herrschender 
Meinung auch Kopien. § 630g BGB 

bestimmt dabei jedoch ausdrücklich, 
dass dem Behandelnden die hierfür 
entstandenen Kosten vom Patienten 
zu erstatten sind. Hierbei haben sich 
in der Praxis bestimmte Kostensätze 
etabliert – etwa, dass 50 Cent pro 
Seite für die ersten 50 Kopien regel-
mäßig angemessen sind. Die Über-
lassung der Kopien kann dabei sogar 
von einer Kostenübernahmeerklärung 
oder einem Kostenvorschuss abhän-
gig gemacht werden. In der Praxis 

wird zudem teilweise die Ansicht ver-
treten, dass die Kopien lediglich zur 
Abholung bereitgehalten werden müs-
sen und kein Anspruch auf Übersen-
dung besteht.

Eine Pflicht zur Überlassung von 
Kopien und eine damit einhergehende 
Kostenerstattungsmöglichkeit ergibt 
sich auch aus § 10 Abs. 2 der Muster-
berufsordnung für die in Deutschland 
tätigen Ärztinnen und Ärzte.
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Recht auf kostenlose 
 Kopie nach DSGVO? 

Ein Einsichtsrecht in die eigene Pati-
entenakte ergibt sich daneben aus der 
Datenschutzgrundverordnung. Diese 
ist sowohl auf elektronische Patien-
tenakten als auch auf Papierpatien-
tenakten anwendbar. Art. 15 DSGVO 
bestimmt, dass Patienten das Recht 
haben, von dem Verantwortlichen 
Auskunft über sie betreffende perso-
nenbezogene Daten zu verlangen. Im 
Hinblick auf die Kostenerstattung ent-
hält Art. 15 Abs. 3 DSGVO eine kon-
krete Regelung:

„Der Verantwortliche stellt eine 
Kopie der personenbezogenen 
Daten, die Gegenstand der Ver-
arbeitung sind, zur Verfügung. 
Für alle weiteren Kopien, die die 
betroffene Person beantragt, kann 
der Verantwortliche ein angemes-
senes Entgelt auf der Grundlage 
der Verwaltungskosten  verlangen. 
Stellt die betroffene Person den  
Antrag elektronisch, so sind die 

Informationen in einem gängigen 
elektronischen Format zur Verfü-
gung zu stellen, sofern sie nichts 
anderes angibt.“

Anhand der Formulierung des Art. 15 
Abs. 3 DSGVO wird bislang davon 
ausgegangen, dass betroffene Per-
sonen das Recht auf kostenlose 
Kopien haben. Eine Ausnahme wird 
nur bei exzessiver oder missbräuch-
licher Rechteausübung angenom-
men. Das erstmalige Verlangen einer 
betroffenen Person, die sie betref-
fenden Patientenakten in Form einer 
Kopie zur Verfügung zu stellen, ist 
jedoch nicht exzessiv oder rechts-
missbräuchlich. Das Auskunfts-
verlangen muss auch nicht näher 
begründet oder spezifiziert werden. 
Es reicht auch nicht aus, der betrof-
fenen Person die Möglichkeit der Ein-
sichtnahme vor Ort zu geben oder sie 
darauf zu verweisen, dass die Kopien 
zur Abholung bereitgehalten werden.

Die DSGVO gibt ihr vielmehr auch  
ein Recht auf Übersendung.

An dieser Stelle wird deutlich: Das 
Auskunftsrecht nach DSGVO unter-
scheidet sich im Hinblick auf die 
Kostentragungspflicht und die Ver-
sandmodalitäten erheblich von den 
bisherigen Regelungen, die für die 
Zurverfügungstellung von Kopien der 
Patientenakte galten.

Sofern das Recht auf kostenlose 
Kopie in der Praxis auch für die 
Patientenakte angenommen wird, 
ist dies im Einzelfall zu Lasten der 
Behandelnden wohl noch umsetz-
bar. Sofern eine Vielzahl von Patien-
ten allerdings ihr Recht auf kosten-
lose Kopie geltend macht, kann der 
Aufwand in der Praxis sehr schnell 
erhebliche Ausmaße erreichen, ohne 
dass eine angemessene Kostener-
stattung stattfindet. Darüber hinaus 
besteht aus Sicht von Patienten man-
gels Kostenerstattungspflicht auch 
kein Anlass mehr, die Auskunft mög-
lichst sparsam zu verlangen und ggf. 
auf einzelne Kopien zu spezifizieren.



Welches Recht geht vor?

Die Frage, welche der sich widerspre-
chenden Rechtsnormen nun gilt, ist 
umstritten. Datenschutzrechtliche Auf-
sichtsbehörden vertreten vermehrt 
die Ansicht, dass die DSGVO Anwen-
dungsvorrang genieße.

Die Stellungnahmen einzelner Ärzte-
kammern zu diesem Thema unter-
scheiden sich teilweise deutlich von-
einander. Die Ärztekammer Berlin 
weist in ihrem Merkblatt Auskunfts-
recht und Einsichtnahme in Patien-
tenunterlagen mit Stand Juni 2018 
auf Folgendes hin:

„Ob in Anbetracht dessen die bis-
herigen Regelungen zur Kos-
tenerstattung aufrechterhalten 
werden können, erscheint frag-
lich. Insoweit ist die weitere 
Rechtsentwicklung abzuwarten. 
Zur Vermeidung datenschutz-
rechtlicher Sanktionen sollte die 

 Übersendung einer geforderten 
Kopie der Patientenakte (bis auf 
Weiteres) nicht von der Kosten-
erstattung durch die Patientin/
den Patienten abhängig gemacht 
werden.“

Demgegenüber vertritt die Ärztekam-
mer Nordrhein in ihrem Infoblatt zu 
den Rechten von Patienten mit Stand 
November 2018 im Hinblick auf das 
Zusammenspiel von Art. 15 Abs. 3 
DSGVO und § 630g BGB:

„[…] § 630g Abs. 2 BGB [stellt] 
jedoch eine zulässige nationale 
Sonderregelung auf, die bedingt, 
dass für die Abschrift auch weiter-
hin die übliche Gebühr […] verlangt 
werden kann.“

Die Ärztekammer Nordrhein weist 
jedoch auch darauf hin, dass diese 
Ansicht von der Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen nicht geteilt wird. 

Gibt es Ausnahmen 
wegen Unverhältnis-
mäßigkeit des Aufwands?

Vereinzelt finden sich im Gesetz Aus-
nahmevorschriften im Hinblick auf das 
Auskunftsrecht, welche mit der Unver-
hältnismäßigkeit des Auskunftsauf-
wandes begründet werden können  (vgl.   
§ 34 Abs. 4 BDSG u. § 83 Abs. 2 SGB 
X). Diese Vorschriften gelten jedoch nur 
für öffentliche Stellen. Darüber hinaus 
vertreten erste Aufsichtsbehörden die 
Ansicht, dass im Rahmen der Ausnah-
mevorschriften nur der Aufwand des 
Auffindens der (Papier-)Daten berück-
sichtigt werden darf. Der nötige Auf-
wand zum Erstellen der Kopien dürfe 
hingegen nicht mit dem Informations-
interesse der betroffenen Person abge-
wogen werden.

Fazit

Das Recht auf kostenlose Kopie birgt 
in der Praxis ein erhebliches Kon-
fliktpotential. Eine einheitliche und 
rechtssichere Meinung im Hinblick 
auf das Zusammenspiel von Rege-
lungen des BGB und der DSGVO hat 
sich an dieser Stelle noch nicht gebil-
det. Es spricht jedoch – rein rechtlich 
betrachtet – einiges dafür, dass die 
Regelungen der DSGVO denen des 
BGB vorgehen. In der Praxis kann 
dies im schlimmsten Fall aber zu 
einem kaum noch vertretbaren Auf-
wand führen. An dieser Stelle sind 
insbesondere die ersten Muster-
verfahren abzuwarten. Im Hinblick 
auf das Zusammenspiel von § 630g 
BGB und Art. 15 Abs. 3 DSGVO wer-
den die Musterverfahren aus dem 
Gesundheitsbereich kommen müs-
sen. Darüber hinaus wird aber auch 
relevant werden, ob und mit welchem 
Ergebnis z.B. öffentliche Stellen Mus-
terverfahren im Hinblick auf die 
Erstellung von kostenlosen Kopien 
bei unverhältnismäßigem Kopierauf-
wand führen werden. 
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Datenschutz
im Gesundheitswesen
Mit Geltung der Europäischen Datenschutz-Grundverord-

nung und der damit verbundenen umfassenden Anpas-

sung der nationalen Datenschutzvorschriften haben sich 

die datenschutzrechtlichen  Rahmenbedingungen auch 

für Gesundheitseinrichtungen seit Mai 2018 grundlegend 

geändert.
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Weitergabe von Patientendaten an 
Geistliche
In kirchlichen Krankenhäusern im Besonderen, in weltlichen Häusern allge-
mein, stehen Geistliche zunehmend vor der Herausforderung, ihrem seelsor-
gerischen Auftrag nachzukommen. Zunehmend verweigern Einrichtungen die 
Weitergabe der Daten unter Verweis auf das (neue) Datenschutzrecht.

Dr. Sebastian Ertel

Kirchliche Krankenhäuser

In katholischen oder evangelischen 
Krankenhäusern gilt kirchliches Daten-
schutzrecht (katholisches beziehungs-
weise evangelisches Datenschutz-
recht). Nach der Rechtslage bis zum 
23.5.2018 fanden sich Regelungen zur 
Datenweitergabe vom Krankenhaus 
an einen Geistlichen in der Anordnung 
zum Schutz von Patienten in katho-
lischen Krankenhäusern bzw. in den 
Durchführungsverordnungen der Glie-
dkirchen zum Datenschutzgesetz der 
Evangelischen Kirchen. Nach diesen 
war eine Weitergabe von Namen und 

dem Aufnahmestatus an den Geistli-
chen zulässig, wenn der Patient die-
sem nicht widersprochen hatte. Bereits 
nach altem Recht gab es eine Wider-
spruchslösung, diese wurde aber häu-
fig nicht korrekt angewandt. In vielen 
Fällen wurde in der Angabe einer Kon-
fession die Zustimmung in die Weiter-
gabe der Daten gesehen. Dabei wurde 
dieses Datum häufig nicht als freiwil-
lige Abgabe deklariert. Ein Hinweis auf 
die Datenweitergabe und das Wider-
spruchsrecht wurde oft nicht gege-
ben. Zudem wurden die Daten an die 
Geistlichen regelmäßig nicht nach der 
konkreten Konfession selektiert. Der 

katholische Pfarrer erhielt dann auch 
die Daten evangelischer Gläubiger 
und umgekehrt. Im schlimmsten Fall 
wurden auch Personen aufgeführt, 
die konfessionslos waren oder keine 
Angaben machten.

Mit Inkrafttreten der neuen Gesetze, 
KDG in der Katholischen Kirche und 
DSG-EKD (neu) in der evangelischen 
Kirche, sind die Anordnungen und 
Durchführungsverordnungen wegge-
fallen und wurden bzw. werden grund-
legend überarbeitet. Da bereits der 
Umstand einer stationären Aufnahme 
in einem Krankenhaus ein Gesund-
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heitsdatum darstellt, muss die Zuläs-
sigkeit der Datenweitergabe an den 
§§ 9 und 6 KDG bzw. §§ 13 und 6 
DSG-EKD bewertet werden.

In Betracht kommt zunächst die Ver-
arbeitung aus Gründen eines erheb-
lichen kirchlichen Interesses, § 11 
Abs. 2 lit. g KDG bzw. § 13 Abs. 2 
Nr. 8 DSG-EKD, oder zur rechtmäßi-
gen Tätigkeitserbringung, § 11 Abs. 
2 lit. d KDG bzw. § 13 Abs. 2 Nr. 4 
DSG-EKD, jeweils in Verbindung mit 
§ 6 KDG bzw. § 6 DSG-EKD. Diese 
Regelungen werden jedoch nicht 
zum Tragen kommen. Einerseits 
bestehen berechtigte Zweifel, ob die 
Seelsorge ein erhebliches kirch liches 
Interesse darstellt. Andererseits legi-
timiert die Datenverarbeitung zur 
rechtmäßigen Tätigkeitserbringung 
allenfalls einen Zugriff auf die Daten 
der jeweiligen Gemeindemitglieder. 
Insoweit wird die Verwendung einer 

Einwilligungserklärung nach § 11 Abs. 
2 lit. a, § 6 Abs. 1 lit. b KDG bzw.  
§ 13 Abs. 2 Nr. 4, § 6 Nr. 1 DSG-EKD 
erforderlich sein. Auch wenn nunmehr 
eine Einwilligung anstatt einer Wider-
spruchslösung die Datenweitergabe 
legitimieren kann, so ändert sich in der 
Sache im Vergleich zur alten Rechts-
lage nicht so viel, wie es der erste Blick 
vermuten lässt. Es bedarf bei der admi-
nistrativen Patientenaufnahme zwin-
gend einer Kommunikation zwischen 
Beschäftigten und Patienten, in der 
auf die Möglichkeit der Datenweiter-
gabe hingewiesen wird und die Patien-
ten diese Weitergabe widerrufen (alte 
Rechtslage) bzw. ihr widersprechen 
(neue Rechtslage) können.

Es bleibt abzuwarten, ob die Kirchen 
neue spezialgesetzliche Regelungen 
zum Datenschutz in Krankenhäusern 
erlassen und über diese die Rückkehr 
zur Widerspruchslösung vornehmen.

Weltliche Krankenhäuser

Demgegenüber war bzw. ist die Rechts-
lage bei nicht-konfessionellen Kran-
kenhäusern vergleichsweise einfach. 
Vor dem 25.5.2018 war die Einholung 
einer Einwilligung in die Datenweiter-
gabe zwingend. Hieran hat sich durch 
die DSGVO und das BDSG (neu) nichts 
geändert – ohne Einwilligung keine 
Datenweitergabe an Geistliche.

Fazit

Sollen an einen Seelsorger Daten über 
die Patienten der Gesundheitsein-
richtung weitergegeben werden, muss 
von dem Patient zwingend eine ent-
sprechende Einwilligung eingeholt wer-
den.
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Richtige Patienteninformation nach 
Art. 13 DSGVO
Werden personenbezogene Daten erstmalig erhoben, muss eine umfassende 
Information über den Umfang der konkreten Datenverarbeitung erfolgen. Von 
kleinen Besonderheiten abgesehen, sind die Anforderungen für jeden Verant-
wortlichen gleich, unabhängig, ob für diesen die Europäische Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) oder eines der kirchlichen Datenschutzgesetze 
(KDG oder DSG-EKD) gilt. Aber wie immer steckt der Teufel im Detail, gerade 
im Gesundheitswesen. Im Weiteren wird der Schwerpunkt auf die DSGVO ge-
legt. Die Problematik stellt sich bei KDG und DSG-EKD in gleicher Weise.

Dr. Sebastian Ertel

Rechtsgrundlage  
angeben

Eine ganz wesentliche Informations-
pflicht erstreckt sich auf die Angabe 
der Rechtsgrundlage, auf der die 
Datenverarbeitung beruht. Hierdurch 
soll es der betroffenen Person ermög-
licht werden, die Rechtmäßigkeit 
der Datenverarbeitung anhand des 
Zweckbindungsgrundsatzes zu über-
prüfen. Der Zweckbindungsgrundsatz 
besagt, dass die personenbezogenen 
Daten ausschließlich für vorab defi-
nierte, eindeutige und legitime Zwecke 
verarbeitet werden dürfen. Eine Verar-
beitung der Daten für Zwecke, die im 
Zeitpunkt der Datenerhebung außer 
Acht gelassen wurden, ist unzulässig 
oder nur unter besonderen Vorausset-
zungen im Ausnahmefall zulässig.

Art der Daten

Das Datenschutzrecht differenziert 
(grob dargestellt) zwischen (allge-
meinen) personenbezogenen Daten 
im Sinne des Art. 4 Nr. 1 DSGVO 
und besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten gemäß Art. 9 
Abs. 1 DSGVO. Zu Letzterer gehören 
Gesundheitsdaten, also personenbe-
zogene Daten, die sich auf die körper-
liche oder geistige Gesundheit einer 
Person, einschließlich der Erbringung 
von Gesundheitsdienstleistungen, 
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beziehen und aus denen Informatio-
nen über deren Gesundheitszustand 
hervorgehen (Art. 4 Nr. 15 DSGVO).

Welche Rechtsgrundlage?

Art. 6 DSGVO regelt allgemein unter 
welchen Voraussetzungen eine Daten-
verarbeitung rechtmäßig ist. Demge-
genüber stellt Art. 9 Abs. 2 DSGVO 
dar, unter welchen Voraussetzungen 
sensible Daten, hier Gesundheitsda-
ten, verarbeitet werden dürfen. Über 
das Verhältnis der beiden Regelungen 
ist ein auf den ersten Blick sehr aka-
demischer Streit entfacht, der aber 
praktische Auswirkungen haben kann 
– hierzu später. Ausgehend vom Erwä-
gungsgrund 51 Satz 5 zu Art. 9 DSGVO 
können auch „andere Bestimmungen 
[als die des Art. 9 DSGVO] dieser Ver-
ordnung, insbesondere hinsichtlich 
der Bedingungen für eine rechtmä-
ßige Verarbeitung, gelten.“ Hierdurch 
wird zum Ausdruck gebracht, dass die 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 
sensibler Daten nicht abschließend 

in Art. 9 DSGVO geregelt sind. Eine 
Anwendung des Art. 6 DSGVO ist also 
nicht per se ausgeschlossen.

Art. 9 und/oder  
Art. 6 DSGVO?

Aufgrund der Sensibilität der Daten 
und der damit verbundenen Gefah-
ren für die betroffene Person bei einer 
rechtswidrigen Datenverarbeitung wird  
überwiegend die Ansicht vertreten, 
dass sich beide Regelungen nicht 
gegenseitig verdrängen, sondern viel-
mehr ergänzen. Konkret bedeutet das, 
dass neben der Ausnahme regelung 
(vom Verarbeitungsverbot des Art. 
9 Abs. 1 DSGVO) des Art. 9 Abs. 2 
DSGVO immer auch eine Regelung 
des Art. 6 DSGVO einschlägig sein 
muss. Im Falle einer Datenverarbei-
tung aufgrund einer Einwilligung des 
Patienten müssen neben den Anforde-
rungen des Art. 9 Abs. 2 lit. a auch die 
Bestimmungen der Art. 6 Abs. 1 lit. a  
und Art. 7 DSGVO anwendbar sein. 

Liegen die Voraussetzungen des Art. 9 
oder des Art. 6 DSGVO hingegen nicht 
vor, ist die Datenverarbeitung rechts-
widrig.

Wo ist hier die Relevanz?

Wird die betroffene Person nicht unter 
Nennung der richtigen Rechtsgrund-
lage ordnungsgemäß über die Daten-
verarbeitung informiert, stellt dies 
einen bußgeldbewehrten Verstoß 
gegen die DSGVO nach Art. 83 Abs. 
5 lit. b DSGVO dar. Ob die Aufsichts-
behörden tatsächlich ein Bußgeld ver-
hängen, wird erst die weitere Entwick-
lung zeigen. In jedem Fall gerät man 
leicht in den Fokus der Kontrollinstan-
zen und kann dadurch Adressat einer 
tiefgreifenderen Prüfung werden.

Wie ist es jetzt richtig?

Bei der Wahl der richtigen Rechts-
grundlage muss beachtet werden, 
dass Art. 9 DSGVO tatsächlich nur bei 
besonderen Daten, hier Gesundheits-
daten, einschlägig ist. Bei den Per-
sonenstammdaten (Name, Anschrift, 
Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer) ist ausschließlich 
Art. 6 DSGVO zu beachten. Für eine 
Datenverarbeitung in einem Kranken-
haus aufgrund einer stationären Auf-
nahme sind daher folgende Rechts-
grundlagen anzugeben:

��Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO 
(Behandlungsvertrag) für die Perso-
nenstammdaten

��Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO (Be-
handlung im Gesundheitsbereich) 
in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 lit. b DSGVO (Behandlungs-
vertrag) für die Gesundheitsdaten
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